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D ie innerbetriebliche Kenn
zeichnung von Verpackun
gen mit gefährlichen Abfällen 

ist für die meisten Unternehmen 
geübte Praxis. Doch ist auch wirk
lich drin, was auf der Verpackung 
draufsteht? Zwei Menschen ha
ben sich da rauf verlassen – und es 
mit ihren Leben bezahlt.

Was ist passiert?
Am 21. August 2018 waren in ei
nem Sonderabfallzwischenlager 
der Firma S in Heßheim (Rhein
landPfalz) ein Gruppenleiter 
für Chemikalienentsorgung und 
ein erfahrener Arbeitnehmer mit 
dem Umfüllen des Inhalts eines 
60LiterKanisters in einen teilge
füllten, 1.000 Liter fassenden IBC 
beauftragt. Die endgültige Entsor
gung von Kleingebinden ist unüb
lich, deshalb ist das Umfüllen von 
Abfällen von kleinen in große Ge
binde in der Branche gängige Pra
xis. Bei dem Umfüllvorgang kam 

es zu einer chemischen Reaktion, 
bei der stark toxischer Schwefel
wasserstoff entstand; dieses frei
gesetzte Gas atmeten die beiden 
Mitarbeiter ein. Beide Mitarbei
ter starben, weil sie laut Staats
anwaltschaft Frankenthal (Pfalz) 
zuvor keine Verträglichkeitsprü
fung vorgenommen hatten und 
die persönliche Schutzausrüstung 
einschließlich Atemschutz nicht 
genutzt hatten.1)

Wurden die Abfallverpackungen 
richtig gekennzeichnet?
Der 60LiterKanister war mit
u UN 3264 (ätzender saurer an
organischer flüssiger Stoff) ge
mäß ADR,
u dem Abfallschlüssel 06 01 06* 
(andere Säuren) gemäß AVV
gekennzeichnet. Flüssigkeitsres
te aus dem leeren Kanister wur
den nach dem Ereignis analysiert 
und entsprachen der Kennzeich
nung des Kanisters.

Der IBC, in welchen die Flüs
sigkeit des 60LiterKanisters ein
gefüllt wurde, war ebenfalls mit
u UN 3264,
u dem Abfallschlüssel 06 01 06*
beschriftet; vermeintlich handel
te es sich um das Wasser aus der 
Spülung von Schwefeltanks. Die 
nachträgliche Analyse der Flüs
sigkeit aus dem IBC ergab aber, 
dass die Kennzeichnung als Säure 
unzutreffend gewesen sein muss.

Schwefelsäure ist stark sauer, 
aber das Ergebnis der Analyse 
der Flüssigkeit in dem IBC nach 
der Reaktion ergab, dass sie ei
nen pHWert im neutralen Be
reich hatte. Folglich zog das Lan
deskriminalamt RheinlandPfalz 
hieraus die plausible Schluss
folgerung, dass eine chemische 
Reaktion stattgefunden haben 
müsse und die Flüssigkeit in dem 
IBC vor dem Zugeben der stark 
schwefelsauren Lösung aus dem 
60LiterKanister deutlich ba
sisch gewesen sein müsse.

Folglich war die auf dem IBC 
angebrachte Kennzeichnung un
zutreffend, so die Staatsanwalt
schaft Frankenthal (Pfalz).

Die Abbildung oben links soll 
den Umfüllvorgang veranschau
lichen:

Woher stammte der  
falsch gekennzeichnete IBC?
An dem IBC war ein nummerier
ter Wiege schein (Nr. 8851XXXX) 
des Sonderabfallzwischenlagers 
angebracht, aus dem hervor
ging, dass als Inhalt des IBC im 
Oktober 2017 ein Säuregemisch 
mit einem Gewicht von 1.431 kg 
brutto und dem Abfallschlüssel 
06 01 06* eingewogen worden 
war. Weitere Ermittlungen er
gaben, dass dieser Wiege schein 
auf Reinigungstätigkeiten eines 
Schwefeltanks im August/Sep
tember 2017 der Firma L zurück
zuführen ist, welche durch die 
Firma I auf dem Gelände der 
Firma U mit den Reinigungstä
tigkeiten beauftragt worden war. 
Insgesamt fielen 14 IBC mit Spül
wasser bei der Reinigung an.

Die Firma L suchte nach ei
nem geeigneten Entsorger und 
wandte sich an die Firma G. 
Diese analysierte Proben und 
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ermittelte ein pHWert von 2. 
Aufgrund der sehr sauren Eigen
schaft konnte die Firma G die 
Entsorgung nicht annehmen. Die 
Firma G vermittelte den Auftrag 
weiter an die Firma S, welche so
wohl den Transport als auch die 
Zwischenlagerung zur endgülti
gen Entsorgung übernahm.

Einem Berufskraftfahrer der 
Firma S wurden die Papiere 
und entsprechenden Aufkleber 
(UNNummer, Gefahrzettel) für 
die Abholung bei der Firma I an 
einem Tag im Oktober 2017 mit
gegeben. An die konkrete Fahrt 
konnte sich der Fahrer bei der 
Zeugenvernehmung nicht mehr 
erinnern. Er erklärte aber, dass 
er beim Kunden vor Ort üblicher
weise die Aufkleber mit Gefahr
zettel und UNNummer auf den 
IBC anbringen würde. Bei dem 
Aufkleber mit der UNNummer 
handelte es sich um einen „Ab
holungsauftrag“, der Informatio
nen zum Abfallerzeuger, die Auf
tragsnummer, das Abholdatum 
und den Abfallschlüssel enthielt. 
Bei der Abholung ließ der Fahrer 
zwei der 14 IBC stehen, weil sie 
nicht transportfähig waren.

Einer der zwölf IBC, welche er 
mitnahm, wurde noch am selben 
Tag im Sonderabfallzwischen
lager der Firma S unter der o. g. 
Wiegescheinnummer mit einem 
Bruttogewicht von 1.431 kg und 
dem Abfallschlüssel 06 01 06* 
eingewogen.

Bei der Annahme der IBC 
wurde in einem Reklamations
bericht aufgenommen, dass alle 
IBC nicht hätten transportiert 
werden dürfen, weil das Datum 
für die Verwendungsdauer über
schritten war und eine Inspek
tion mindestens drei Jahre zuvor 
hätte stattfinden müssen.

Bei dem IBC, der im Oktober 
angeliefert und verwogen und 

mit dem Wiegeschein mit der 
Nr. 8851XXXX gekennzeichnet 
worden war, konnte es sich je
doch nicht um den IBC handeln, 
der am Unfall der beiden Mit
arbeiter der Firma S im August 
2018 schließlich beteiligt war: 
Letzteres IBC war nämlich erst 
im Juni 2017 hergestellt worden.

Es konnte ermittlungsseitig 
nicht mehr festgestellt werden, 
welche Person zu welchem Zeit
punkt nach dem Eingang der IBC 
im Oktober 2017 die deutlich ba
sische Flüssigkeit vor der Zuga
be des 60LiterKanisters Säure 
im August 2018 in den unfall
beteiligten IBC füllte. Bei einer 
Umfülltätigkeit bedarf es keiner 
Dokumentationspflicht, und so 
wurde es auch bei der Firma S 
gehandhabt: Bei einem Wechsel 
des IBC wurden die Aufkleber 
vom „alten“ IBC entfernt und auf 
dem „neuen“ IBC wieder ange
bracht; z. B. bei einer Beschädi
gung der(s) Aufkleber(s) ließen 
sich diese ohne Nachweis über 
das elektronische Lagersystem 
reproduzieren.

Wurde der Inhalt des IBC bei der 
Annahme auf Plausibilität geprüft?
Alle vernommenen Zeugen des 
Sonderabfallzwischenlagers sag
ten übereinstimmend aus, dass 
jeder IBC, ganz gleich welcher 
Abfallschlüssel, mit einem pH
Papier auf Übereinstimmung mit 
den Angaben in den Abfallpa
pieren geprüft werde. Die beiden 
nicht transportierten IBC, welche 
aufgrund fehlender Transportfä
higkeit zurückgelassen wurden, 
wurden im November 2017 einer 
Annahmekontrolle unterzogen. 
Diese enthielten merkwürdiger
weise nicht das deklarierte saure 
Spülwasser, sondern eine Lauge 
(basisch). Um welche Lauge es 
sich handelte, konnte aufgrund 

mangelnder Unterlagen nicht 
mehr ermittelt werden. Laut 
Staatsanwaltschaft Frankenthal 
(Pfalz) sei es zwar wahrschein
lich, aber auch nicht sicher, dass 
alle zwölf IBC im Oktober 2017 
bei der Eingangskontrolle mittels 
pHPapier überprüft wurden.

Verträglichkeitsprüfung  
bei Umfüllvorgängen?
Anhand der Zeugenaussagen 
konnte festgestellt werden, dass 
bei Umfüllvorgängen im Son
derabfallzwischenlager eine 
Verträglichkeitsprüfung mittels 
Schnelltest geübte Praxis war. 
Der verunglückte Gruppenleiter 
hatte bei der Umfülltätigkeit im 
August 2018 die Prüfung mit
tels pHPapier nicht vorgenom
men, so die Staatsanwaltschaft. 
Ansonsten hätte er anhand der 
Kennzeichnung festgestellt, dass 
es nicht um eine „andere Säure“, 
sondern um eine „deutlich basi
sche Flüssigkeit“ handelte. Dem 
Gruppenleiter wird demnach 
eine Teilschuld zugemessen, da 
er nicht die erforderliche Sorgfalt 
beachtet und er von einem einfa
chen Test vor der Umfülltätigkeit 
abgesehen hätte. Das pHPapier 
sowie die persönliche Schutz
ausrüstung einschließlich Atem
schutz hätten den Mitarbeitern 
zur Verfügung gestanden.

Arbeitskollegen aus dem Um
füllbereich des Sonderabfallzwi
schenlager berichteten zeugen
schaftlich, dass die Mitarbeiter 
ihre Arbeit mit großer Sorgfalt 
erledigten und kein Anlass zur 
Überwachung bestand.

Wurde ordnungswidrigkeiten- oder 
strafrechtlich jemand belangt?
Ein Organisationsverschulden 
der Vorgesetzten der beiden Ver
unglückten konnte nicht festge
stellt werden. Das strafrechtliche 
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Ermittlungsverfahren wurde im 
Februar 2020 eingestellt. Mögli
che Ordnungswidrigkeiten prüfte 
die zuständige Behörde; laut einer 
Behördensprecherin hätte es aber 
2020 keine Hinweise gegeben.2)

Wer waren die abfall- und 
 gefahrgutrechtlichen Akteure?
Die verschiedenen beteiligten 
Personen am Gefahrgut bzw. 
Abfalltransport können der Ta-
belle entnommen werden. 

Sind gefahrgutrechtliche  
Verstöße festzustellen?
Der LkwFahrer der Firma S hat
te den IBC mit Gefahrzettel und 
UNNummer beklebt. Dies ist 
gefahrgutrechtlich ein Verstoß 
bzw. eine Ordnungswidrigkeit 
des Verpackers (Firma L). Der 
Verpacker muss nämlich den IBC 
kennzeichnen und bezetteln (§ 22 
Abs. 1 Nr. 5 b) und § 37 Abs. 1 
Nr. 11 d) GGVSEB). Diese Pflicht 
ist nicht wirksam übertragbar (es 
heißt „der Verpacker hat …“, und 
nicht „der Verpacker hat dafür zu 
sorgen, dass …“).

Ein weiterer gefahrgutrecht
licher Verstoß war, dass die IBC 
mindestens seit drei Jahren „abge
laufen“ waren. Zulässig sind ma

ximal zweieinhalb Jahre und bei 
Abfällen zur Entsorgung weitere 
sechs Monate. Dies ist ein Verstoß 
gegen Unterabschn. 4.1.2.2 so
wie Abs. 6.5.4.4.1 b) und 6.5.4.4.2 
ADR. Verantwortlich dafür sind 
der Verpacker (§ 22 Abs. 1 Nr. 3 
GGVSEB) und der Absender (§ 18 
Abs. 1 Nr. 5 GGVSEB), also auch 
hier Firma L.

Grundsätzlich verantwortlich 
für die Einhaltung der Vorschrif
ten für die Beförderung gefähr

licher Güter ist gemäß § 9 Abs. 5 
Satz 1 GGBefG der Unternehmer 
oder Inhaber des Betriebes. Gibt 
es im Unternehmen Betriebs 
und/oder Abteilungsleiter, sind 
diese gemäß § 9 Abs. 2 Satz 1 
Nr. 1 OWiG anstelle des Unter
nehmers oder Betriebsinhabers 
verantwortlich. Sollen Mitarbeiter 
unterhalb der Hierarchieebenen 
Betriebs oder Abteilungsleiter 
anstelle des Unternehmers oder 
Betriebsinhabers bzw. der Be
triebs oder Abteilungsleiter ver
antwortlich sein, müssen sie ge
mäß § 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 OWiG 
u ausdrücklich beauftragt wer
den und 
u die übertragenen Aufgaben 
eigenverantwortlich erfüllen 
können, 
sonst ist die Pflichtenübertra
gung unwirksam.

War die Firma L verpflichtet, einen 
Gefahrgutbeauftragten zu bestellen?
Hier handelte es sich um zwölf 
IBC mit UN 3264. Für diese UN
Nummer gibt es in der Gefahrgut
tabelle in Kap. 3.2 ADR zwei Ein
träge (VG II und VG III, VG I ist 
in IBC nicht zulässig). Schon bei 
VG III ist ab 1.000 Liter ein Ge
fahrgutbeauftragter zu bestellen.

Der Gefahrgutbeauftrage hat 
u. a. die Aufgabe, die Pflichten 
des Verpackers und Absenders 
zu kontrollieren. Er muss sich in 
regelmäßigen Abständen davon 
überzeugen, dass die Tätigkeiten 
den gefahrgutrechtlichen Anfor
derungen entsprechen, z. B. ob 
der verpackende Mitarbeiter den 
IBC richtig kennzeichnet sowie 
bezettelt und geprüft hat, ob der 
IBC betreffend Inspektion „über
fällig“ ist.

Wie hätte der Unfall möglicher-
weise verhindert werden können?
Der Verpacker der Firma L hät
te prüfen müssen, ob die 14 IBC 
noch befüllungsfähig sind und 
wäre dann zu dem Entschluss 
gekommen, dass anstatt der zwei 
nicht transportfähigen IBC alle 
14 IBC nicht transportfähig sind. 
Mit dem eigentlichen Unfall hat 
das aber nichts zu tun.

Eine vorherige Verträglich
keitsprüfung (Darf der Inhalt des 
Kanisters in den IBC?) und die 
daraus resultierend andere Ent
scheidung, den Kanister nicht 
umzufüllen, wäre eine Option 
gewesen. Doch wie soll ein Mit
arbeiter einen teilgefüllten IBC 
mit einem 7 cm langen Lack
musteststreifen überprüfen? Hier 
bedarf es eines Hilfsmittels, um 
unten im IBC an die Flüssig
keit zu gelangen. Eine weitere 
Option zum Selbstschutz ist das 
Tragen von zur Verfügung ge
stelltem Atemschutz, welches in 
der Maßnahmenhierarchie zwar 
an letzter Stelle steht, jedoch die 
inhalative Kontamination mög
licherweise verhindert hätte.

Wichtig in diesem Zusam
menhang ist die Unterweisung 
anhand der Information aus der 
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zzgl. Updates

Für Gefahrgutfahrer:

1)  https://staft.justiz.rlp.de/de/detail/
news/News/detail/pressemeldung
staatsanwaltschaftfrankenthal
pfalzvom05032020/

2)  https://www.rheinpfalz.de/lokal/
pfalzticker_artikel,firmasüdmüll
strafrechtlichesverfahrenzu 
tödlichemunfallendgültig 
abgeschlossen_arid,5082844.html

3)  Gemäß CLP müssten die Abmessun
gen bei einem IBC > 500 L 46 × 46 mm 
betragen; die TRGS 201 macht diese 
Vorgabe nicht (Nr. 4.3 Abs. 13 Satz 1).

Abfall- und gefahrgutrechtliche Akteure (mit Angabe der Fundstellen)

Firma U Firma I Firma L Firma S

Abfall rechtlich
(Entsor gungs vertrag)

Erzeuger – – § 3 Abs. 8 Nr. 1 KrWG –
Beförderer – – – § 3 Abs. 11 KrWG
Entsorger – – – § 3 Abs. 22 KrWG

Gefahrgutrechtlich

Verpacker – – § 2 Nr. 4 GGVSEB –
Verlader – – § 2 Nr. 3 GGVSEB –
Absender – – § 2 Nr. 1 GGVSEB –
Beförderer – – – 1.2.1 ADR
Entlader – – – 1.2.1 ADR

Abgekürzt und ausgeschrieben
AVV = AbfallverzeichnisVerordnung; ASF = Abfallsam
melbehälter für flüssige Stoffe; ASP = Abfallsammel
behälter für feste/pastöse Stoffe; CLP = Verordnung 
(EG) Nr. 1272/2008 über die Einstufung, Kennzeichnung 
und Verpackung von Stoffen und Gemischen; GGBefG = 
Gefahrgutbeförderungsgesetz; GGVSEB = Gefahrgut
verordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt; 
IBC = Intermediate Bulk Container; KrWG = Kreislauf
wirtschaftsgesetz; OWiG = Gesetz über Ordnungswid
rigkeiten; TRGS = Technische Regel für Gefahrstoffe; 
VG = Verpackungsgruppe
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https://www.rheinpfalz.de/lokal/pfalz-ticker_artikel,-firma-s%C3%BCd-m%C3%BCll-strafrechtliches-verfahren-zu-t%C3%B6dlichem-unfall-endg%C3%BCltig-abgeschlossen-_arid,5082844.html
https://www.rheinpfalz.de/lokal/pfalz-ticker_artikel,-firma-s%C3%BCd-m%C3%BCll-strafrechtliches-verfahren-zu-t%C3%B6dlichem-unfall-endg%C3%BCltig-abgeschlossen-_arid,5082844.html
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Lücke/Holzhäuser
Gb-Schulung
Softcover, 218 Seiten
978-3-609-69482-5
€ 34,99 (netto € 32,70)

Holzhäuser/Meyer

Gb-Tools
CD-ROM mit Download
ISBN 978-3-609-66385-2
€ 99,99 (netto € 93,45) zuzüg-
lich Updates

Gibt es auch als reines E-Book – 
mehr auf 
www.ecomed-storck.de/ebooks

Und für die Gefahrgutbeauftragten:
vor und in Ihrem Kurs

Lücke/Holzhäuser

Holzhäuser/Meyer
Gb-Prüfung
Softcover, 320 Seiten
ISBN 978-3-609-20473-4
€ 34,99 (netto € 32,70)

Holzhäuser/Meyer
Gb-Prüfung inklusive 
E-Book
Softcover, 320 Seiten
ISBN 978-3-609-20474-1
€ 39,99 (netto € 37,37)

wenn Sie für Ihre Prüfung lernen nach bestandener Prüfung!

Poljakov
Neu als 
 Gefahrgutbeau� ragter
Softcover, 112 Seiten
ISBN 978-3-609-69653-9
€ 24,99 (netto € 23,36)

Aktuelle Ausgaben 
Prüfungsrelevant bis Ende 2022

Kurs Die neuen Ausgaben 
Gibt es ab November/Dezember 2022

Teilnehmerhe�  � Expertenpaket/� Teilnehmerhe�  � � Download

Für die ADR-Card!
Softcover, 228 Seiten
ISBN 978-3-609-68912-8
€ 22,00 (netto € 20,56)

Deckt 
Basiskurs + 
Auff rischungsschulung ab: 
Download
Art.Nr. 60958078
€ 149,99 (netto € 140,18) 

CD-ROM
ISBN 978-3-609-68914-2
€ 149,99 (netto € 140,18)

Sabath/Meyer
Basiskurs für 
Gefahrgu� ahrer

Softcover, 228 Seiten
ISBN 978-3-609-69537-2
€ 23,99 (netto € 22,42) Deckt Basiskurs + 

Au� rischungsschulung 
ab: 
Download
Art.Nr. 60958088
€ 149,99 (netto € 140,18)

Softcover, 220 Seiten
ISBN 978-3-609-68913-5
€ 22,00 (netto € 20,56)

Sabath/Meyer
Auff rischungsschulung 
für Gefahrgu� ahrer

Softcover, 220 Seiten
ISBN 978-3-609-69538-9
€ 23,99 (netto € 22,42)

Für Flüssiges und Gasförmiges!
Softcover, 148 Seiten
ISBN 978-3-609-68921-0
€ 22,00 (netto € 20,56)

Download
Art.Nr. 60958077
€ 139,99 (netto € 130,83)

Bütow/Sabath
Au� aukurs Tank 
für Gefahrgu� ahrer

ISBN 978-3-609-69546-4
€ 23,99 (netto € 22,42)

Download 
Art.Nr. 60958086
€ 139,99 (netto € 130,83)

Für Explosives!
Softcover, 128 Seiten
ISBN 978-3-609-68927-2
€ 24,99 (netto € 23,36)

Download 
Art.Nr. 60958075
€ 139,99 (netto € 130,83)

Schroer
Au� aukurs Klasse 1 
für Gefahrgu� ahrer

ISBN 978-3-609-69544-0
€ 26,99 (netto € 25,22)

Download 
Art.Nr. 60958085
€ 139,99 (netto € 130,83)

Für Radioak� ves!
Softcover, 152 Seiten
ISBN 978-3-609-68916-6
€ 29,99 (netto € 28,03)

Download 
Art.Nr. 60958079
€ 139,99 (netto € 130,83)

Vermehren
Au� aukurs Klasse 7 
für Gefahrgu� ahrer 

Erscheint 2023 Erscheint 2023

Für die Büro- und Lagerkollegen! Inklusive Versand für Überseetransporte nach IMDG-Code!
Softcover, 224 Seiten
ISBN 978-3-609-68924-1
€ 24,99 (netto € 23,36)

Download
Art.Nr. 60958076
€ 149,99 (netto € 140,18)

Matthes
Mitarbeiterschulung 
Gefahrgut

ISBN 978-3-609-69548-8
€ 26,99 (netto € 25,22)

Download 
Art.Nr. 60958087
€ 149,99 (netto € 140,18)

Für die Vorbereitung von Gefahrgu� ransporten 
in Versandstücken!

Softcover, 64 Seiten
ISBN 978-3-86897-437-9
€ 11,99 (netto € 11,21)

Softcover + Ausbilder CD-ROM
ISBN 978-3-86897-439-3
€ 79,99 (netto € 74,76)

Sche�  er
Gefahrgut?  
Aber sicher!

Softcover
ISBN 978-3-86897-474-4
€ 13,99 (netto € 13,07)

Download
Art.Nr. 86897475
€ 69,99 (netto € 65,41)

Sicher auf Kurs 
2022/2023
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Gibt es auch als reines E-Book – 
mehr auf 
www.ecomed-storck.de/ebooks

Softcover, 320 Seiten
ISBN 978-3-609-20474-1
€ 39,99 (netto € 37,37)
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Holzhäuser

Schulungs- und 
Unterweisungs-
folien für Gefahr-
gutbeauftragte
CD-ROM mit Download
ISBN 978-3-609-77580-7
219,99 (netto € 205,60) 
zzgl. Updates

Für Gefahrgutfahrer:

http://www.ecomed-storck.de/ebooks
mailto:service@ecomed-storck.de
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Gefährdungsbeurteilung und 
der Betriebsanweisung. In der 
Unterweisung sind solche tragi
schen Ereignisse aus der Praxis 
den Unterwiesenen anschaulich 
zu vermitteln, damit diese sensi
bilisiert werden und ein besseres 
Gefahrenbewusstsein erlangen. 

Wie sind IBC mit gefährlichem Abfall 
innerbetrieblich zu kennzeichnen?
Variante 1 (gefahrgutrechtliche 
Kennzeichnung): IBC („ASF“) 
(Foto 1):
u Kennzeichnung mit 
„UN XXXX“ in einer Zeichen
höhe von mindestens 12 mm 
(Unterabschn. 5.2.1.1 ADR) auf 
zwei gegenüberliegenden Sei
ten (Unterabschn. 5.2.1.4 ADR), 
ggf. Kennzeichen für umwelt
gefährdende Stoffe mit einer 
Mindestgröße von 100 × 100 mm 
(Abs. 5.2.1.8.3 ADR)
u Bezettelung mit Gefahrzettel 
(Abs. 5.2.2.1.1 ADR) mit einer 
Mindestgröße von 100 × 100 mm 
(Abs. 5.2.2.2.1.1.2 ADR) auf zwei 
gegenüberliegenden Seiten 
(Abs. 5.2.2.1.7 ADR).

Eine zusätzliche gefahrstoff
rechtliche Kennzeichnung ist 
dann nicht mehr erforderlich, es 
sei denn, der Stoff hat noch wei
tere Eigenschaften, die nicht von 
der gefahrgutrechtlichen Kenn
zeichnung und Bezettelung re
flektiert werden (Nr. 4.6.3 Abs. 9 
TRGS 201).

Sonderfall IBC als Umverpa-
ckung: IBC als „ASP“ (Foto 2):

Wird der IBC als Umverpa
ckung gemäß Abschn. 1.2.1 ADR 
genutzt (z. B. mit 20Liter Kanis
tern bestückt), bedeutet das für 
seine Kennzeichnung und Bezet
telung Folgendes:
u Das Wort „UMVERPA
CKUNG“ in einer Zeichenhöhe 
von mindestens 12 mm (Unter
abschn. 5.1.2.1 a) (i) ADR).
u Die Kennzeichnung mit 
„UN XXXX“ und der Gefahrzet
tel statt zweimal nur noch einmal 
(Unterabschn. 5.1.2.1 a) (ii) ADR).

Variante 2 (gefahrstoffrechtli
che Kennzeichnung):

Der Umfang der Kennzeich
nung ist vom Ergebnis der Ge
fährdungsbeurteilung abhängig 
(Nr. 4.6.1 Abs. 2 TRGS 201). Da

bei ist zwischen vollständiger 
und vereinfachter Kennzeich
nung zu unterscheiden:

Vollständige Kennzeichnung 
(Nr. 4.3 Abs. 10 Tabelle 1, Spal
te 3) (Foto 3):
u Name des Stoffes oder Ge
misches, 
u Gefahrenpiktogramm mit 
einer Größe von mindestens 
46 × 46 mm3),
u Signalwort,
u Gefahrenhinweise (HSätze), 
ggf. EUHSätze,
u Sicherheitshinweise (PSätze).

Vereinfachte Kennzeichnung 
(Nr. 4.3 Abs. 10 Tabelle 1, Spal
te 4) (Foto 4):
u Name des Stoffes oder Ge
misches,
u Gefahrenpiktogramm mit 
einer Größe von mindestens 
46 × 46 mm3).

Bei Abfällen mit Ätz oder kor
rosiver Wirkung kann die Anga
be „sauer“ oder „alkalisch“ zu
sätzlich angegeben werden.

Eine gefahrstoffrechtliche 
Kennzeichnung ist zwar sinn
voll, aber da der IBC zwangs
läufig durch einen Entsorger ab
geholt wird, ist spätestens dann 
die gefahrgutrechtliche Kenn
zeichnung notwendig. Einige 
Abfallerzeuger lassen die abzu
holenden IBC vom Fahrer des 
Entsorgers kennzeichnen und/
oder bezetteln. Wie oben bereits 
erwähnt, ist aber der Verpacker 
verantwortlich, somit das Unter
nehmen, welches den Abfall in 
den IBC einfüllt (§ 2 Nr. 4, § 22 
Abs. 1 Nr. 5 b) GGVSEB). Wer 
das nicht tut, handelt ordnungs
widrig (§ 37 Abs. 1 Nr. 11 d) 
GGVSEB).

Fazit
Die Überschrift „Trau keinem 
Etikett“ ist ein wohlgemeinter 
Rat. Eigentlich soll das Etikett 
dem Beschäftigten Hinweise auf 
die Gefahren geben. Bei Ori
ginalverpackungen kann der 
Beschäftige eher dem Etikett 
vertrauen als bei Abfallverpa
ckungen. Dies zeigt das oben ge
schilderte Unglück, das einmal 
mehr die Erkenntnis bewahrhei
tet: Wer sich auf andere verlässt, 
ist verlassen. n

KENNZEICHNUNG

Ihr Gefahrgut 
sicher verpackt.
Für den sicheren internationalen Transport Ihrer 
gefährlichen Güter bieten wir europaweit ein 
umfangreiches Sortiment an Gefahrgutverpackungen 
aus Weißblech als 1A1, 1A2, und 3A1 Gebinde. 
Gehen Sie auf Nummer sicher!

Envases Öhringen GmbH | info@envases.de | www.envases.de

Besuchen Sie uns auf der FachPack:

Halle 9 | Stand 9-323

Foto 1: gefahr-
gutrechtliche 

Kennzeichnung und 
Kennzeichnung mit 

gefahrstoffrecht-
lichen Zusatzgefahren

Foto 2: IBC als 
 Umverpackung

Foto 3: vollständige 
gefahrstoffrechtliche 

Kennzeichnung

Foto 4: vereinfachte 
gefahrstoffrechtliche 

Kennzeichnung
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